
Fo
rt

b
ild

un
g

medgen 13 (2001) 389

sen, damit sie als Fortbildungsveran-
staltung anerkannt wird, welche Re-
gularien muss ich einhalten, wie wer-
den die Punkte vergeben, was muss
ich bei der Planung vor, während und
nach einer Veranstaltung berücksich-
tigen?

Dementsprechend unterscheiden sich
die Kriterien 
1) für den Erwerb von Fortbildungs-

zertifikaten
2) für die Anerkennung von Fortbil-

dungsveranstaltungen. 

Explizit ist hier nur von Fortbildung die
Rede. Die klare Trennung zwischen
den Begriffen von Aus- Weiter- und
Fortbildung ist dem Textkasten 1 zu
entnehmen. 

In einem dritten Kapitel soll kurz die
Frage nach der AiP-Tauglichkeit von
Veranstaltungen (Textkasten 4) erörtert
werden – Kriterien, die die Ausrichter
von Fortbildungen nicht außer Acht
lassen sollten. Für das Gebiet der Hu-
mangenetik interessiert darüber hin-
aus insbesondere, inwieweit Natur-
wissenschaftler als Teilnehmer und
Veranstalter von Fortbildungsmaßnah-
men in das Zertifizierungssystem der
LÄKs eingebunden werden können
bzw. Nutzen davon haben (Kapitel 4).

1. Erwerb des freiwilligen
Fortbildungszertifikats

1.1. Generell gilt:
Das Fortbildungszertifikat wird für
Kammermitglieder ausgestellt, wenn
die von der jeweilig zuständigen Lan-

Freiwillige Fortbildung 
Fortbildungsmaßnahmen dienen der
Vermittlung des aktuellen Standes von
Wissenschaft und Praxis, sichern und
verbessern damit die Qualität der Pa-
tientenversorgung.

Laut §4 der (Muster-) Berufsordnung
für die deutschen Ärztinnen und Ärzte
ist der Arzt, der seinen Beruf ausübt,
verpflichtet, sich in dem Umfange be-
ruflich fortzubilden, wie es zur Erhal-
tung und Entwicklung der zu seiner
Berufsausübung erforderlichen Fach-
kenntnisse notwendig ist. Er muss sei-
ne Fortbildung gegenüber der Ärzte-
kammer in geeigneter Form nachwei-
sen können.

Basierend auf den „Leitsätzen und
Empfehlungen der Bundesärzte-
kammer zur ärztlichen Fortbildung“
(BÄK 1993) – (www.bundesaerztekam
mer.de/ 30/Richtlinien/Empfidx/Aerzt
Fort.html) und um erste Erfahrungen
zu sammeln, haben einige Landesärz-
tekammern ein Modellprojekt zum Er-
werb eines freiwilligen Fortbildungs-
zertifikats gestartet. In enger Abstim-
mung zwischen dem Deutschen Senat
für ärztliche Fortbildung, der Deut-
schen Akademie der Gebietsärzte, der
Deutschen Akademie für Allgemein-
medizin, den Landesärztekammern,
den wissenschaftlich-medizinischen
Fachgesellschaften und den ärztlichen
Berufsverbänden und in Anlehnung an
die bereits im europäischen Ausland
vorliegenden Erfahrungen zum Fort-
bildungsnachweis wurde dem 102.
Deutschen Ärztetag 1999 in Cottbus
das Konzept für ein Fortbildungszerti-
fikat der Ärztekammern vorgelegt und

von den Delegierten zustimmend zur
Kenntnis genommen.

Was die Voraussetzungen für den Er-
werb des Fortbildungszertifikates und
die Bepunktung der Fortbildungsein-
heiten angeht, stützen sich die Lan-
desärztekammern in zunehmenden
Maße auf die „Einheitlichen Bewer-
tungskriterien für den Erwerb des frei-
willigen Fortbildungszertifikats“ der
Bundesärztekammer (BÄK 2000), sie-
he Textkasten 2.

Spätestens im Jahr 2003 sollen die
mit den unterschiedlichen Modellpro-
jekten in den Landesärztekammern
gemachten Erfahrungen in einen bun-
deseinheitlichen Fortbildungsnach-
weis münden.

Im Folgenden soll die Frage des Er-
werbs und der Erteilung von Fortbil-
dungszertifikaten genauer betrachtet
werden. Dabei ist zu unterscheiden
zwischen dem Arzt, der die Punkte
sammelt und dem Arzt, der eine Ver-
anstaltung ausrichtet. Je nachdem
welche Perspektive man einnimmt
stellen sich andere Fragen.

a) Für den Fortzubildenden:
Wie erhalte ich als praktizierender Arzt
ein Fortbildungszertifikat, wieviele
Punkte bekomme ich wofür, wie muss
ich dies wem gegenüber dokumentie-
ren, wie lange gilt dieses Zertifikat,
welche positiven Auswirkungen hat es
für mich?

b) Für den Fortbildungsveranstalter:
wie kann ich eine von mir durchge-
führte Veranstaltung zertifizieren las-
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desärztekammern geforderte Punktzahl
im ausgewiesenen Zeitraum erreicht ist
(siehe Textkasten 3). Nur bepunktete
Veranstaltungen werden anerkannt.Der
Teilnehmer einer anerkannten Veran-
staltung muss sich während der Fort-
bildungsmaßnahme in eine Anwesen-
heitsliste eintragen und erhält nach Ab-
schluss der Maßnahme eine Teilneh-
merbescheinigung, aus der die Punkt-
zahl und die Antragsnummer (vergeben
von der LÄK für die jeweilige Maßnah-
me) hervorgeht. 

Hat der Arzt/die Ärztin die erforderli-
che Punktzahl erreicht, kann er/sie
das Fortbildungszertifikat bei der zu-
ständigen LÄK (Formblatt anfordern!)
beantragen. Die Gültigkeit des Zertifi-
kates beträgt in der Regel 3 Jahre.
Danach sollte sich der Arzt erneut
nach den geltenden Bedingungen
fortbilden, um nach 3 Jahren die Ver-
längerung des Zertifikats zu erwerben.

Das Fortbildungszertifikat ist kein
führbarer Titel. Es kann jedoch nach
Maßgabe der Berufsordnung in Praxis
- und Diensträumen, interkollegial so-
wie im Internet angezeigt werden (z.B.
in Hessen, Brandenburg, Sachsen,
Thüringen). Mit dem Fortbildungszer-
tifikat soll ein Bonussystem eingeführt
werden, keine Bestrafung.

Die Übernahme der Kosten für Reise,
Unterkunft oder andere Ausgaben
durch einen Sponsor ist ebenso wenig
gestattet wie die Honorierung der Teil-
nahme.

Grundsätzlich können sich Ärzte im
Praktikum nicht an der freiwillig zerti-

fizierten Fortbildung beteiligen, da sie
sich noch in Ausbildung befinden. 

1.2. Einheitliche Bewertungs-
kriterien für den Erwerb des
freiwilligen Fortbildungszertifikats
Die Bundesärztekammer hat im Sep-
tember 2000 einheitliche Bewertungs-
kriterien aufgestellt, die in Zukunft zur
Vereinheitlichung der unterschiedli-
chen Bewertungsskalen der LÄKs
führen soll. Da gegenwärtig jede ein-
zelne LÄK Fortbildungsmodellprojek-
te mit eigenen Kriterien erprobt, ist je-
der einzelne Arzt/Ärztin aufgefordert,
die geltenden Bewertungsmaßstäbe
bei der für sie zuständigen LÄK anzu-
fordern. Von einer Auflistung wird hier
abgesehen, da eine Vielzahl dieser
Modellprojekte in den nächsten 2 Jah-
ren auslaufen bzw. gegenwärtig über-
arbeitet wird. Eine grobe Übersicht
findet sich auf der homepage der BÄK
(Stand: 10.1.2001): 
www.bundesaerztekammer.de/30/fort
bildung/50FbNachweis/FbPunkte.html
(Groß-Kleinschreibung beachten!)

In Zukunft werden sich die LÄKs mehr
und mehr an den einheitlichen Bewer-
tungskriterien für den Erwerb des frei-
willigen Fortbildungszertifikats der
Bundesärztekammer orientieren. Die-
sen zufolge erhält die/der approbierte
Ärztin/Arzt ein Fortbildungszertifikat,
wenn er in 3 Jahren 150 Fortbil-
dungseinheiten erworben und doku-
mentiert hat. Die Grundeinheit der
Fortbildungsaktivitäten ist der „Fort-
bildungspunkt“. Dieser entspricht in
der Regel einer abgeschlossenen Fort-
bildungsstunde (45 Minuten). 

Die BÄK unterscheidet 4 verschiede-
ne Kategorien von Fortbildungsmaß-
nahmen: 

Kat A: Vortrag und Diskussion;
Kat B: Mehrtägige Kongresse im In-

und Ausland;
Kat C: Fortbildung mit konzeptionell

vorgesehener Beteiligung jedes
einzelnen Teilnehmers;

Kat D: Strukturierte interaktive Fortbil-
dung via Internet, CD-Rom;
Fachzeitschriften mit nachge-
wiesener Qualifizierung und
Auswertung des Lernerfolgs in
Schriftform.

Die Punktebewertung dazu ist im
Textkasten 2 dargestellt.

1.3. Landesspezifische Unter-
schiede bei der Erteilung des
Fortbildungszertifikats

Antragstellung
Um alle Unterlagen vollständig einrei-
chen zu können, sollte der Arzt bereits
beim Sammeln der Fortbildungspunk-
te auf die Anforderungen der für ihn
zuständigen LÄK achten. Welche Un-
terlagen eingereicht werden müssen,
variiert von LÄK zu LÄK. 

Punktevergabe
Gegenwärtig gibt es noch keine ein-
heitliche Regelung für die Vergabe von
Punkten, für die Anzahl von Fortbil-
dungseinheiten und den Zeitraum, in
dem diese Einheiten erworben werden
müssen. Einige Bundesländer (Bayern,
Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nord-
rhein) haben bereits die einheitlichen

Ausbildung
Die ärztliche Ausbildung und
der Zugang zum ärztlichen Be-
ruf ist in der Bundesärzteord-
nung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16.
04.1987, zuletzt geändert durch
Art. 1 Nr. 1 des Gesetzes v.
27.09.1993, und der auf Grund
dieses Gesetzes erlassenen
Approbationsordnung für Ärzte
in der Fassung v. 28.10.1970,
zuletzt geändert durch Art. 2
der Approbationsordnung für
Tierärztinnen und Tierärzte v.
10.11.1999, bundeseinheitlich
geregelt.  

(BÄK: Ärztliche Ausbildung in
der Bundesrepublik Deutsch-
land)

Fortbildung
Jeder Arzt muss seine fachli-
che Kompetenz in der tägli-
chen Arbeit und durch berufs-
begleitendes Weiterlernen –
durch Fortbildung – kontinu-
ierlich aktualisieren und festi-
gen. Dabei hat Fortbildung
die Verbesserung des ärztli-
chen Handelns als wichtigstes
Ziel und ist somit ein Instru-
ment der Qualitätssicherung
in der Medizin.

Humangenetik-Fortbildungs-
angebote finden sich unter
www.gfhev.de „Fort-/ Weiter-
bildung – Kurse“

Weiterbildung
Ziel der Weiterbildung ist der geregelte Erwerb eingehender Kenntnisse,
Erfahrungen und Fertigkeiten für definierte ärztliche Tätigkeiten nach Ab-
schluss der Berufsausbildung, Sie erfolgt in Rahmen mehrjähriger Beruf-
stätigkeit unter Anleitung zur Weiterbildung befugter Ärzte. Die Weiterbil-
dung wird grundsätzlich mit einer Prüfung abgeschlossen. Der erfolgrei-
che Abschluss einer Weiterbildung wird durch eine Urkunde (Anerken-
nung) bescheinigt. Diese berechtigt 

- in Gebieten zur Führung der Facharztbezeichnung
- in Schwerpunkten zur Führung einer zur Facharztbescheinigung 

zusätzlichen Schwerpunktbezeichnung
- in Bereichen zur Führung einer Zusatzbezeichnung.

Die Weiterbildung und die Anerkennung als Facharzt richtet sich nach
Kammer- bzw. Heilberufsgesetzen der Länder und den Weiterbildungs-
ordnungen der Landesärztekammern, deren Mitglied er ist. Die Weiterbil-
dungsordnungen in den Ländern sind in ihren wesentlichen Inhalten
gleich. Die Regionalverzeichnisse von zur Weiterbildung befugten Ärztin-
nen und Ärzte sind ausschließlich bei den Landesärztekammern zu bezie-
hen. Ein Anschriftenverzeichnis ist im Bereich „BÄK im Überblick“ unter
www.baek.de oder über die homepage des Berufsverbandes Medizini-
sche Genetik e.V. (www.bvmedgen.de) abrufbar. 

Das Verzeichnis der zur Weiterbildung im Gebiet Humangenetik befugten
Ärztinnen und Ärzte ist ebenfalls unter www.gfhev.de Rubrik Fort-/Wei-
terbildung: „Weiterbildungsberechtigte“ abgedruckt.

Zur Definition:   Ausbildung · Weiterbildung · Fortbildung Textkasten 1  
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Bewertungskriterien vom 14.9.2000
übernommen – siehe Textkasten 3.

Die freie Selbstbestimmung des Ein-
zelnen in der Auswahl von Fortbil-
dungsveranstaltungen soll erhalten
bleiben. Nichtsdestotrotz geben die
Mehrzahl der LÄKs Empfehlungen
darüber, dass bei der Auswahl sowohl
fachspezifische als auch interdiszi-
plinäre Themen berücksichtigt werden
sollen, wobei die wesentlichen Antei-
le des Faches abgedeckt werden sol-
len (z.B. Niedersachsen: 2/3 der Punk-
te aus dem jeweiligen Fachgebiet;
Sachsen: 50% auf fachbezogene In-
halte).

Kosten
Manche LÄKs verlangen für das Fort-
bildungszertifikat eine Verwaltungsge-
bühr (z.B. LÄK Brandenburg: 30 DM).
Andere LÄKs nehmen keine Ge-
bühren.

Haftpflichtprämienbonus 
in Hessen
Bestimmte in Hessen niedergelassene
Facharztgruppen erhalten gegen Vor-
lage  von Teilnahmebescheinigung
zertifizierter Veranstaltungen bzw. auf
Vorlage des von der LÄK ausgestell-
ten Fortbildungszertifikats auf ihre
Haftpflichtversicherung bei der „Ver-
einte Krankenversicherung“ und bei
der „DBV-Winterthur“ Nachlässe zwi-
schen 10 und 25%.

1.4. Punkte für die Teilnahme an
ausländischen Veranstaltungen
Voraussetzung dafür ist, dass der aus-
ländische Veranstalter im jeweiligen

Land, in dem die Veranstaltung statt-
findet, diese zertifizieren lässt. 

Für das europäische Ausland führt
die Anerkennung der Tagungen/Kurse/
Seminare durch die „European Union
of Medical Specialists“ (www.uems.be)
zur Anerkennung der Punkte bei der
jeweiligen Landesärztekammer des
Teilnehmers bzw. des Referenten. 

Für das nicht-europäische Ausland
liegen bisher noch wenig Erfahrungen
vor. Grundsätzlich gilt auch da, dass
sich Teilnehmer darüber informieren
sollten, ob die Veranstaltung im jewei-
ligen Land zertifiziert wurde. Entspre-
chende Unterlagen sind dann gemein-
sam mit der Teilnehmerbescheinigung
bei der zuständigen Landesärztekam-
mer einzureichen.

2. Anerkennung von Fortbildungs-
maßnahmen durch die Ärzte-
kammern

Generell gilt: 

2.1. Formale Anforderung
Den Ärztekammern obliegt die Verga-
be der Zertifizierung von Fortbildungs-
veranstaltungen, die für den Fortbil-
dungsnachweis anerkannt werden. 

Der Fortbildungsveranstalter – verant-
wortlich muss sich hierfür ein appro-
bierter Arzt zeichnen – beantragt die
Zertifizierung bei der jeweils für den
Ort der Veranstaltung zuständigen
Ärztekammer. 

Textkasten 2  

Einheitliche Bewertungskriterien
für den Erwerb des freiwilligen
Fortbildungszertifikats der BÄK

(Stand: 14.9.2000)

P = Punkt/e
Zp = Zusatzpunkt

Kat A: Vortrag und Diskussion

1 P pro Fortbildungsstunde
3 P pro 1/2 Tag bzw.
6 P pro Tag
1 Zp bei Lernerfolgskontrolle bzw. The-

menwahl aus dem aktuellen Fortbil-
dungskatalog

Kat B: Mehrtägige Kongresse 
im In- und Ausland

3 P pro 1/2 Tag bzw.
6 P pro Tag
20 P maximal pro Jahr

Kat C: Fortbildung mit konzeptionell
vorgesehener Beteiligung jedes
einzelnen Teilnehmers 
(z.B. Workshops, Arbeitsgruppen,
Qualitätszirkel, Balintgruppen,
Kleingruppenarbeit, Supervision,
Fallkonferenzen, praktische
Übungen, Hospitationen)

1 P pro Fortbildungsstunde
1 Zp pro Veranstaltungseinheit
4 P maximal pro 1/2 Tag bzw.
8 P pro Tag
1 Zp bei Lernerfolgskontrolle bzw. 

Themenwahl aus dem aktuellen 
Fortbildungskatalog

Kat D: Strukturierte interaktive Fortbil-
dung via Internet, CD-Rom; Fach-
zeitschriften mit nachgewiesener
Qualifizierung und Auswertung des
Lernerfolgs in Schriftform
Die hierfür anrechenbaren Medien
und Inhalte müssen zuvor von der
Landesärztekammer anerkannt
werden.

1 P pro Übungseinheit
10 P maximal pro Jahr

Sonstige Bewertungen

1 P erhalten Autoren/Referenten 
pro Beitrag/Poster/Vortrag;

10 P maximal pro Jahr

10 P pro Jahr für das Selbststudium 
durch Fachliteratur und -bücher 
sowie Lehrmittel

20 P maximal erhalten Blockveranstaltun-
gen (z.B. Mehrtagesveranstaltungen
mit einheitlicher thematischer Aus-
richtung).

Bei der Auswahl der Fortbildungsveranstal-
tungen sollten sowohl fachspezifische als
auch interdisziplinäre Themen berücksichtigt
werden, wobei die wesentlichen Anteile des
Faches abgedeckt werden sollen.

Textkasten 3  

Umfang des Modellprojektes

P = Punkte

Bayern 150 P in 3 Jahren
Berlin 150 P in 3 Jahren
Brandenburg 150 P in 3 Jahren
Bremen 120 P in 3 Jahren
Hamburg 120 P in 3 Jahren
Hessen 150 P in 3 Jahren
Mecklenburg- 150 P in 3 Jahren
Vorpommern
Niedersachsen 150 P in 3 Jahren
Nordrhein 150 P in 3 Jahren
Rheinland-Pfalz 120 P in 3 Jahren

200 P in 5 Jahren
Saarland
Sachsen 150 P in 3 Jahren
Sachsen-Anhalt 90 P in 3 Jahren
Schleswig-Holstein 150 P in 3 Jahren
Thüringen 100 P in 3 Jahren
Westfalen-Lippe 100 P in 3 Jahren
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Voraussetzung 
für die Anerkennung
Voraussetzung für die Anerkennung
ist, dass die Fortbildungsinhalte

- den Zielen der Berufsordnung sowie
dem aktuellen medizinischen Kennt-
nisstand entsprechen, 

- ausschließlich medizinisch-fachliche
Themen vermitteln 

und dass
- die Empfehlungen der Ärztekam-

mern für die Qualitätssicherung der
ärztlichen Fortbildung (festgehalten
in den „Leitsätzen und Empfehlun-
gen der Bundesärztekammer zur
ärztlichen Fortbildung“) berücksich-
tigen werden. 

- Fortbildungsveranstaltungen müssen
frei von wirtschaftlichen Interessen
sein. 

Für den Nachweis werden Fortbil-
dungsveranstaltungen von ärztlichen
Kreis- und Bezirksverbänden, Ärzte-
kammern sowie deren Akademien mit
dem Vermerk „in Zusammenarbeit mit
der ..... Ärztekammer / mit der ......
Akademie für ärztliche Fortbildung“
anerkannt. Auf Antrag von wissen-
schaftlich-medizinischen Fachgesell-
schaften und von ärztlichen Berufs-
verbänden ist ebenfalls eine Anerken-
nung möglich, dies setzt aber eine
Akkreditierung der Fachgesellschaften
und Berufsverbände voraus, die bis-
her nur aktiv von der LÄK Nordrhein
unterstützt wird.

Darüber hinaus können Fortbildungs-
maßnahmen anerkannt werden, wenn
sie den o.g. Kriterien entsprechen und

der jeweiligen Kammer zur Anerken-
nung vorgelegt werden.

Antragstellung
Der Antragstellung muss das jeweilige
Programm beigelegt, die Namen des
Moderators bzw. Kursleiters und der
Referenten genannt werden. Die Ärz-
tekammer vergibt in enger Abstim-
mung mit dem Veranstalter die Zahl
an Fortbildungspunkten, die bei der
Veranstaltung erworben werden kön-
nen. Der Anerkennungsbescheid er-
folgt schriftlich unter Nennung der An-
tragsnummer und der Punktezahl. An-
erkannte Bildungsprogramme dürfen
als solche vom Veranstalter öffentlich
bekannt gemacht werden und zwar
unter Nennung der Ärztekammer, die
die Anerkennung ausspricht und des
Datums der Anerkennung.

Dokumentationspflicht
Der Veranstalter verpflichtet sich,
nach Möglichkeit eine Anwesenheits-
liste zu führen, die er nach Ablauf der
Maßnahme der Zertifizierungsstelle
zukommen lässt. Jeder Teilnehmer er-
hält vom Veranstalter eine Bestätigung
über die Teilnahme (in Nachweishef-
ten, als Teilnahmebescheinigungen).

Anerkennung von Veranstaltungen
deutscher Tagungsausrichter, die
im Ausland stattfinden.
Für Veranstaltungen, die der deutsche
Organisator im Ausland durchführt, ist
die LÄK zuständig (Einzelprüfung). 

Anerkennung deutscher
Veranstaltungen für eine
europäische Zertifizierung
Findet die Fortbildung in Deutschland
statt unter Beteiligung ausländischer
Teilnehmer (Zuhörer und Referenten)
so können die ärztlichen Kollegen aus
dem europäischen Ausland nur dann
in ihrem eigenen Land diese als aner-
kannte Veranstaltung ausweisen,
wenn die deutschen Kollegen ihre Ver-
anstaltung bei der „European Union of
Medical Specialists (UEMS)“ zertifi-
zieren lassen. Organisatorisch gehen
sie dabei so vor, dass sie die Fortbil-
dung zuerst von der örtlichen LÄK an-
erkennen lassen. Mit diesem Zertifikat
stellen sie dann den Antrag bei der
UEMS in Brüssel.

Geltungsbereich
Der Antrag muss in der Region ge-
stellt werden, wo die Veranstaltung
stattfindet. Wird eine Veranstaltung
mit gleichem Programm an mehreren
Orten wiederholt, braucht sie nur ein-
mal und zwar vor dem ersten Termin,
zertifiziert zu werden. Regelmäßig
stattfindende Fortbildungsveranstal-
tungen z.B. in Kliniken, ärztlichen
Kreisvereinen, können einmal zusam-
men für den geplanten Zeitraum zerti-
fiziert werden. Auf jedem Programm
muss immer die Zertifizierung mit der
Punktezahl angegeben werden.

Die einmalige Zertifizierung gilt nur,
wenn bei Wiederholung Themen und
Referenten identisch sind, bei einer
Änderung muss ein neues Anerken-
nungsverfahren erfolgen.  

Hinweise für Veranstalter (Anerkennung)

1. Antragstellung auf dem von der Lan-
desärztekammer herausgegebenen An-
tragsbogen.

2. Führen einer Anwesenheitsliste, auf der
sich jeder Teilnehmer einträgt.

3. Ausgabe der durch die LÄK ausgestellten
oder akzeptierten Teilnehmerbescheini-
gungen, jeweils versehen mit dem Namen
des Teilnehmers, Themen der Fortbil-
dungsveranstaltung, Referenten, Termin,
Beginn/Ende der Veranstaltung, Veran-
staltungsort, Name des Veranstalters, 
Unterschriften und Antragsnummer.

4. Übersenden der ausgefüllten Anwesen-
heitsliste an die LÄK mit evtl. nicht
benötigten Bescheinigungen

Hinweise für die Teilnehmer (Zertifizierung)

1. Besuch ausschließlich anerkannter Veran-
staltungen

2. Erwerb der bei der LÄK erforderlichen
Punktzahl im dafür vorgesehenen Zeitraum,
davon wiederum die erforderliche Punkt-
zahl aus dem eigenen Fachgebiet

3. Sammeln von Teilnahmebescheinigungen
und sonstiger Nachweise

4. Antragstellung auf dem von der LÄK für die
ärztliche Fortbildung herausgebenen For-
mular

Merklisten für Anerkennung und Zertifizierung
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Allgemein gilt, dass die einmal erteil-
te Zertifizierung durch eine aner-
kannte Stelle von allen LÄKs über-
nommen wird.

Die die Anerkennung aussprechende
Ärztekammer ist berechtigt, die Aner-
kennung zu widerrufen, wenn die Vor-
aussetzungen der Anerkennung nicht
mehr vorliegen. Die Zertifizierungs-
stellen der Ärztekammern behalten es
sich vor, stichprobenhafte Überprü-
fungen der von ihr zertifizierten For-
bildungen durchzuführen.

Die zuständige Ärztekammer infor-
miert die Bundesärztekammer über
die Anerkennung bzw. deren Erlö-
schen. Die Bundesärztekammer über-
mittelt diese Informationen an die
übrigen Landesärztekammern. 

2.2. Inhaltliche Anforderungen
Da die „Leitsätze und Empfehlungen
der Bundesärztekammer zur ärztlichen
Fortbildung“ (Stand: 15. 6. 1999) zum
gegenwärtigen Zeitpunkt vollständig
überarbeitet und in der neuen Fas-
sung erst ab 1.3.2002 verfügbar sein
werden, wird im Folgenden zum
Zwecke der besseren Veranschauli-
chung nur das Kapitel C „Der allge-
meine Fortbildungsbedarf“ wörtlich zi-
tiert.

2.2.1. Der allgemeine Fortbildungs-
bedarf
„Unabhängig vom individuellen Fort-
bildungsbedürfnis ist zu fordern, dass

- die Lehrinhalte einer Fortbildungs-
maßnahme mit dem allgemein ak-
zeptierten Stand der Wissenschaft
übereinstimmen (Relevanz der Fort-
bildungsinhalte);

- die Form der Durchführung einer
Fortbildungsmaßnahme bezüglich
Didaktik und Organisation dem an-
erkannten Standard entspricht (Qua-
lität der Fortbildungsmethode);

- die Kontrolle des Fortbildungserfol-
ges möglich ist im Sinne einer
Selbstkontrolle, aber auch einer ex-
ternen Kontrolle (Überprüfbarkeit
des Fortbildungserfolges);

- die Unabhängigkeit der Wissensver-
mittlung gegeben ist, z.B. Unabhän-
gigkeit von kommerziellen Interes-
sen.

2.2.2. Relevanz der Lehrinhalte
Die Sicherung der Qualität und der
Unabhängigkeit wissenschaftlicher
Lehrmeinungen ist vornehmste Aufga-
be der Wissenschaftlichen Medizini-
schen Fachgesellschaften. Sie und die
ärztlichen Berufsorganisationen legen
in enger Zusammenarbeit fest, ob und
in welcher Form bestimmte fachspe-
zifische und allgemeine medizinische
Kenntnisse und Fähigkeiten für die
ärztliche Routinetätigkeit und somit
auch für die Fortbildung von Bedeu-
tung sind. Wünschenswert ist die
Konzeption von Fortbildungsmaßnah-
men auf der Basis von strukturierten
Lehrcurricula, die von wissenschaftli-
chen Fachgesellschaften konzipiert
werden sollten. 

Kriterien für die Relevanz von Kennt-
nissen und Verfahren, welche durch
Fortbildung vermittelt werden sollen,
sind Antworten auf folgende Zielfra-
gen:

- Welche Kenntnisse und Verfahren
sind nach allgemeinem Konsens für
die ärztliche Tätigkeit wichtig?

- Welche Bedeutung hat eine be-
stimmte Methode aus Prävention,
Diagnostik und Therapie im Vergleich
zu ähnlichen Maßnahmen?

- Welche Methoden aus Prävention,
Diagnostik und Therapie sind über-
holt?

- Welche Verfahren sind zu Unrecht
vergessen?

- Welche Fehler werden erfahrungs-
gemäß häufig gemacht?

- Über welche nicht-praxisrelevanten
Entwicklungen muss der praktizie-
rende Arzt informiert werden?

- Wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis
der empfohlenen, bzw. verglichenen
Diagnostik- und Therapie-Verfahren?

- Wie kann die Qualität der Maßnahme
gesichert werden? 

2.2.3. Qualität der Fortbildungs-
methode
Akzeptanz und Erfolg einer Fortbil-
dungsmaßnahme hängen unmittelbar
von der Art und Güte der verwendeten
Methode ab.

Der Veranstalter trägt durch seine Ent-
scheidung über

- die Themenauswahl,
- die Form der Präsentation,
- die Art der Medien,
- die Auswahl der Experten und
- die Organisation

die Verantwortung für die Qualität ei-
ner Fortbildungsmaßnahme.

2.2.4. Überprüfbarkeit und
Nachweis der Fortbildung
Dem Lernenden soll die Möglichkeit
gegeben werden, den Fortbildungser-
folg, d. h. den Zuwachs an Kenntnis-
sen und Fähigkeiten, in Form der
Selbstkontrolle überprüfen zu können.
Weiterhin empfiehlt es sich, den von
der ärztlichen Berufsordnung gefor-
derten Fortbildungsnachweis dadurch
zu erbringen, dass die Ärztekammern
ihre Mitglieder regelmäßig, z.B. auch
mittels Stichproben, über Umfang und
Art der von ihnen durchgeführten Fort-
bildung befragen. Aus der Auswertung
solcher Befragungen kann der einzel-
ne Arzt Schlüsse über sein eigenes
Fortbildungsengagement im Vergleich
zu dem seiner Kollegen ziehen.

2.2.5. Unabhängigkeit der
ärztlichen Fortbildung
Die Inhalte ärztlicher Fortbildung müs-
sen unabhängig von kommerziellen
oder werbenden Interessen Dritter
sein. Objektive Produktinformation
nach wissenschaftlichen Kriterien, z.B.
durch die pharmazeutische Industrie,
ist zulässig. Eine Sponsortätigkeit darf
Form und Inhalt der Fortbildungsmaß-
nahme nicht beeinflussen.“

2.3. Ausschlusskriterien
Grundsätzlich nicht anerkennungs-
fähig sind Fortbildungsveranstaltun-
gen, 

– die den ethischen Grundsätzen der
Ärzteschaft nicht entsprechen;
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– privater Veranstalter und/oder Arz-
neimittelhersteller, die von einer an-
deren Ärztekammer nicht anerkannt
worden sind;

– die zu kurzfristig oder nachträglich
eingereicht werden;

– die Themen behandeln, wie IGEL-
Leistungen, EBM (Einheitlicher  Be-
messungsmaßstab), GOÄ, Kosten
und Erlöse, Praxismarketing; sofern
vorgenannte Themen nur einen Teil
der Fortbildungsveranstaltung be-
treffen, können nur die weiteren
Themen bei einer Punktevergabe
berücksichtigt werden;

– die erkennbar nicht frei von wirt-
schaftlichen Interessen sind;

– die ohne einen verantwortlichen
ärztlichen Kursleiter geplant sind.

2.4. Landesspezifische Unter-
schiede bei der Anerkennung

Antragstellung
Alle LÄKs verlangen eine formale An-
tragstellung, häufig mit Originalunter-
schrift des Veranstalters. In der Mehr-
zahl der Fälle erhält man die notwen-
digen Formulare umgehend per Fax
auf telefonische Anfrage. Sie enthal-
ten umfangreiche Hinweise und Hilfe-
stellungen:

– Checklisten für die Veranstalter 
– Zertifizierungsrichtlinien
– Hinweise über die Evaluation
– „Antrag auf Zertifizierung einer

Fortbildungsveranstaltung im Rah-

men des freiwilligen Fortbildungs-
zertifikats“

– Musterteilnehmerliste
– Musterteilnahmebescheinigung

Nur die frühzeitige Antragstellung er-
möglicht Anerkennung. D.h. das
endgültige Programm der Veran-
staltung, der genaue zeitliche Ab-
lauf und die Namen, Qualifikation
der Seminarleiter, Moderatoren
und Vortragenden müssen frühzei-
tig feststehen! Die Fristen reichen
von 10 Werktagen (Bayerische LÄK)
bis zu 12 Wochen (ÄK Berlin, sächsi-
sche LÄK) vor Beginn der Veranstal-
tung. Manche Ärztekammern bieten
die kostenfreie Veröffentlichung im
Ärzteblatt der LÄK an (z.B. Nieder-
sachsen) – auch hier gilt es Redakti-
onsschlusstermine zu berücksichti-
gen!

Kosten
Auch die Kosten einer Anerkennung
werden von LÄK zu LÄK unter-
schiedlich gehandhabt. Die Ärzte-
kammer Berlin beispielsweise staffelt
die Anmeldegebühren in Abhängig-
keit von der Höhe der Teilnehmerge-
bühren (kostenfrei bis 400 DM).

Akkreditierungsfähige
Organisationen
Fachgesellschaften und Berufsver-
bände von vornherein als akkreditie-
rungsfähige Organisationen anzuer-
kennen wird von den meisten LÄKs
abgelehnt. 

Einige Ärztekammern (z.B. ÄK Schles-
wig Holstein) unterziehen Veranstal-
tungen dieser Organisationen einem

vereinfachten Anerkennungsverfahren:
hierbei gilt Fortbildung dann als aner-
kannt, wenn sie von einem von der
Ärztkammer bestimmten Beauftragten
als geeignet bestätigt, der Ärztekam-
mer angezeigt und von dieser be-
stätigt wird.

Die Ärztekammer Nordrhein hingegen
erteilt wissenschaftlich-medizinischen
Fachgesellschaften, ärztlichen Be-
rufsverbänden und anderen ärztlichen
Verbänden eine befristete Akkreditie-
rung, auf deren Grundlage sie anhand
vorgegebener Richtlinien für ihre im
Kammergebiet Nordrhein stattfinden-
den Fortbildungsveranstaltungen ent-
sprechende Fortbildungspunkte aus-
weisen können.

3. AiP-Tauglichkeit von
Veranstaltungen 
Veranstalter sollten bei der Zertifizie-
rung ihres Kurses auch auf die AiP-
Tauglichkeit Ihres Angebotes achten,
da oftmals Ärzte im Praktikum an ent-
sprechenden Fortbildungsmaßnahmen
teilnehmen und dies für ihre Ausbil-
dung gewertet wissen wollen. (Ein
Beispiel hierfür siehe Textkasten 4.) 

Ansprechpartner hierfür sind die je-
weils zuständigen LÄKs.

4. Naturwissenschaftler
Wie bereits unter Punkt 2.1. ausge-
führt, muss der Antragsteller und Ver-
antwortliche der Veranstaltung, die bei
der LÄK zur Anerkennung angemeldet
wird, ein approbierter Arzt sein.

Da Humangenetiker in Forschung, Kli-
nik und Praxis mit Naturwissenschaft-

Textkasten 4

AiP-Tauglichkeit von Veranstaltungen 
(am Beispiel von Niedersachsen)

Welches sind die Voraussetzungen für die AiP-Tauglichkeit einer
Veranstaltung?

Antwort: Die Veranstaltung muß den Leitsätzen und Empfehlun-
gen der Bundesärztekammer zur ärztlichen Fortbildung entspre-
chen und folgende Voraussetzungen erfüllen: Mindestdauer von 
2 Stunden (bei kürzerer Dauer 1/2-AiP), das Thema darf nicht zu
speziell sein, Anerkennung durch die Akademie für Ärztliche Fort-
bildung, Veröffentlichung im niedersächsischen Ärzteblatt.

Woher bekomme ich AiP-Bescheinigungen für die Veranstaltung?

Antwort: Die Bescheinigungen werden vom Veranstalter ausge-
stellt, wenn die Veranstaltung von der Ärztekammer als AiP-taug-
lich anerkannt worden ist.

Fragen Sie bei der für Ihre Veranstaltung zuständigen Lan-
desärztekammer nach den Kriterien für die AiP-Tauglichkeit
und vermerken Sie dies nach Erhalt in Ihrem Programm und
Programmankündigung.
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lern eng zusammenarbeiten, sind sie
auch bei der Vorbereitung und Durch-
führung von Kursen/Veranstaltungen
als Mitveranstalter und Referenten in-
volviert. Naturwissenschaftler – Fach-
humangenetiker in der Ausbildung –
sind explizit dazu aufgefordert, diese
Veranstaltungen zu besuchen. Eine
Anerkennung als Teil ihrer Ausbil-
dungsinhalte für den Fachhumangene-
tiker obliegt der Kommission für die
Zuerkennung der Berufsbezeichnung
„Fachhumangenetiker/in GfH“. Die
medizinischen und naturwissenschaft-
lichen Kollegen sollten deshalb die
entsprechenden Fortbildungsinhalte so
konzipieren, dass sowohl Punkte für
das freiwillige Fortbildungszertifikat er-
worben werden können als auch die
spezifischen Anforderungen für den
Erwerb der Zusatzqualifikation des
Fachhumangenetikers erfüllt werden. 

Kurzgefasst, lässt sich sagen, dass 
1) Ärzte in der Weiterbildung noch kei-

ne Fortbildungspunkte erwerben
können;

2) Ärzte (approbierte Ärzte / Fachärz-
te) Fortbildungspunkte erhalten,
wenn sie anerkannte Kurse/Veran-
staltungen besuchen;

3) Veranstalter bei Ihrer Planung be-
rücksichtigen sollten, dass sowohl
Ärzte in der Weiterbildung (Berück-
sichtigung der WBO), Ärzte in der
Fortbildung (Antrag auf Anerken-
nung stellen!), Ärzte im Praktikum
(AiP-Tauglichkeit prüfen lassen) als
auch Naturwissenschaftler Interes-
se an ihren Kursen haben können.

4) international ausgerichtete Tagun-
gen sowohl in Deutschland als auch
im Ausland in das deutsche/eu-
ropäische Zertifizierungssystem in-
tegrierbar sind.
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Adressen der zuständigen Stellen 
bei den LÄKs

LÄK Baden Württemberg
Tel. 0711-769890
Fax 0711-7698950

Bayerische Landesärztekammer
Tel. 089-4147-466
Fax 089-4147-879

Zertifizierungstelle der Ärztlichen Fortbildung
der Ernst von Bergmann Akademie in der Ärzte-
kammer Berlin
Tel. 030-40806-263
Fax 030-40806-254

LÄK Brandenburg, 
Akademie für ärztliche Fortbildung
Tel. 0355-78010-24
Fax 0355-78010-44

Ärztekammer Bremen
Tel. 0421-3404200
Fax 0421-3404209

Ärztekammer Hamburg
Fortbildungsakademie
Tel 040-22802-510
Fax 040-2278721
Akademie für ärztliche Fortbildung und Weiter-
bildung der Landesärztekammer Hessen
Tel. 06032-782-226
Fax 06032-782-229

LÄK Mecklenburg-Vorpommern
Referat Fortbildung
Tel. 0381-492800
Fax 0381-4561639

Akademie für ärztliche Fortbildung
der Ärztekammer Niedersachsen
Tel. 0511-38002
Fax 0511-3802499

Nordrheinische Akademie für ärztliche Fort-
und Weiterbildung
http://www.aekno.de/htmljava/f/zert1.htm

Landesärztekammer Rheinland-Pfalz
http://www.akademie-aerztliche-
fortbildung.de/zert1.htm

Sächsische Landesärztekammer
http://www.slaek.de/fortbild/fortdipl.htm

Akademie für medizinische Fort- und Weiterbil-
dung der Ärztekammer Sachsen-Anhalt
http://www.aeksa.de/20Fortbildung/index.html
Tel. 0391-60546
Fax 0391-6054700

Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung
der Landesärztekammer Thüringen
Tel. 03641-6140
Fax 03641-614169

Akademie für ärztliche Fortbildung
Ärztekammer Westfalen-Lippe
Tel. 0251-929-0
Fax 0251-929-2249

Ärztekammer Schleswig-Holstein
Tel. 04551-803-132
Fax 04551-803-142

Sonstige Ansprechpartner

European Union of Medical Specialists
Union Européenne des Médecins Spécialistes
(UEMS)
Generalsekretär: Dr. C. C. Leibbrandt
Av. de la Couronne, 20
B-1050 Brüssel
Belgien
Tel 0032-2-649 5164
Fax 0032-2-640 3730
uems@skynet.be
www.uems.be

Kommission für die Zuerkennung der Berufs-
bezeichnung „Fachhumangenetiker/in GfH“
Sprecher
Prof. Dr. Bernhard Weber
Institut für Humangenetik
Biozentrum, Am Hubland
97074 Würzburg
Tel. 0931-888-4062
Fax 0931-888-4069
bweb@biozentrum.uni-wuerzburg.de

Kommission für Weiter- und Fortbildung
Sprecher
PD Dr. med. Harald Rieder
Institut für Klinische Genetik
Klinikum der Philipps-Universität 
Bahnhofstr. 7
35037 Marburg
Tel. 06421-28- 62986
Fax 06421-28-63984
riederh@mailer.uni-marburg.de

Korrespondenzadresse
Dipl. Soz. Christine Scholz
GfH-Geschäftsstelle 
Geschäftsstelle des BVmedgen
Goethestr. 29
80336 München
Tel 089-55027 855
Fax 089-5502 7856
Organisation@gfhev.de
BV@medgenetik.de


